
Zur Wahl des Bauausschusses:
Elisabeth Perschl wurde nicht von der SPÖ nominiert, die Grünen haben laut geltendem 
Verhältniswahlrecht (§ 107 GO) kein Vorschlagsrecht für den Bauausschuss, Vorsitz hat also lt. 
Beschluss vom 23.9. die SPÖ (Peter Ullmann oder Jürgen Nagl), Elisabeth Perschl ist nicht 
Mitglied des Bauausschusses; bei fünf Mitgliedern hat auch KOM:MIT kein Vorschlagsrecht, auch 
Judith delle Grazie ist  daher nicht Mitglied des Bauausschusses.

Zwei Möglichkeiten zur Korrektur gemäß NÖ GO stehen zur Auswahl:
1. Statt Ausschuss eine Arbeitsgruppe (so wie in meiner GR-Zeit ab 2015)
2. Bei einem Ausschuss: korrekte Nominierung lt. dem Verhältniswahlrecht (Anhang bei fünf oder 
sechs Mitgliedern). Meiner Ansicht nach ist keine geheime Wahl bei einem Ausschuss erforderlich, 
geheime Wahl nur bei Bürgermeister, Vize, Gemeindevorstand und Prüfungsausschuss (siehe § 98 
NÖ GO)

• eine korrekte Wahl wäre also nicht zeitaufwändig, Nominierung durch ÖVP bzw. 
SPÖ erforderlich

• Stimmenthaltung gilt als Ablehnung (§ 51 NÖ GO), bitte Zustimmung von allen 
Nominierten!

• Ich habe weder mit Elisabeth Perschl noch mit Judith delle Grazie ein persönliches 
Problem; sehr wohl aber mit der Tatsache, dass seit Jahren oftmals die NÖ GO im 
Gemeinderat ignoriert wird!

Protokoll 23.9.25, TOP 15, Vorsitzendenstelle Bauausschuss:

Protokoll 3.4.2025, TOP 5, Wahl des Bauausschusses:

Bitte bei der nächsten GR-
Sitzung richtigstellen und 
zukünftig die Entwürfe der 
GR-Protokolle genauer lesen. 
Die GR-Protokolle wurden 
durch Unterschrift der 
Gemeinderäte aller 
Fraktionen bestätigt. 


